
Auszug aus der Schulordnung Gymnasium (SOGY)  

§ 6 

Schullaufbahnberatung 

„… (2) Im zweiten Schulhalbjahr der Klassenstufe 6 spricht die 

Klassenkonferenz für jeden Schüler auf der Grundlage seines bisherigen 

Arbeits- und Lernverhaltens eine Schullaufbahnempfehlung aus. Auf der 

Grundlage der Empfehlung führen der Klassenlehrer und gegebenenfalls 

ein Fachlehrer mit den Eltern ein Beratungsgespräch zur weiteren 

Schullaufbahn, zu den Fähigkeiten und Neigungen des Schülers sowie zu 

den individuellen Fördermaßnahmen für den Schüler. In dem Gespräch 

wird den Eltern die Schullaufbahnempfehlung für ihr Kind bekannt 

gegeben. Das Gespräch wird dokumentiert. …“ 


